
 

AUSZUG 

 
aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates Adenbach vom 24.01.2017, 

öffentlicher Teil 

 

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7 

Anwesende Mitglieder: 7 

 

 

An den Fachbereich: 1.1,  1.2,  1.2.3,  2,  3,  4 

im Hause 

zur Kenntnis und Erledigung 

 

 

Lauterecken, 08.02.2017 

 

 

 

TOP 6: Breitbandausbau im Landkreis Kusel 

hier: Übertragung der Aufgabe "Breitbandversorgung" auf den Landkreis Kusel 

 

Sachverhalt: 

Zur besseren Versorgung mit Breitbandinfrastruktur, insbesondere in ländlichen Räumen, stellen 

Bund und Land Fördermittel zur Verfügung. Die hierzu entsprechenden Richtlinien sind Ende 

2015 in Kraft getreten. 

 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der Landkreis Kusel den flächendeckenden Auf- bzw. 

Ausbau von Internet-Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation Access – NGA) 

im Kreisgebiet. 

 

Hierzu wurde seitens des Landkreises die Firma MICUS beauftragt entsprechende Planungen 

zum Netzausbau zu erstellen und Förderanträge für das Bundes- und das 

Landesförderprogramm vorzubereiten. Förderfähig sind die Gebiete in den Gemeinden die 

derzeit als unterversorgt (weniger als 30Mbit/s) gelten und in denen auch in den kommenden 

36 Monaten kein Ausbau durch einen Netzbetreiber geplant ist. Insgesamt kann, je nach 

örtlicher Voraussetzung eine Förderhöhe von bis zu 90% erreicht werden. Der Eigenanteil des 

Zuwendungsempfängers, also der beteiligten Gemeinden, muss mindestens 10% betragen. 

 

Der Landkreis Kusel würde als Antragsteller und Projektkoordinator auftreten, er trägt die Kosten 

für die Beratungsleistung der Firma MICUS und die Personal- und Sachkosten des eigenen 

Personals das mit der Aufgabe „Breitbandförderung“ betraut ist. 

 

Grundsätzlich obliegt die Versorgung mit Breitband den Ortsgemeinden. Der Landkreis kann 

nach § 2 Abs. 3 LKO im dringenden öffentlichen Interesse gemeindliche Aufgaben 

übernehmen, die über den örtlichen Rahmen oder die finanzielle Leistungsfähigkeit der 

Gemeinden hinausgehen. 

 

Herr Erster Beigeordneter Andreas Müller informierte den aktuellen Stand für die Beteiligung an 

dem Förderprogramm des Landkreises Kusel / Bund / Land / MICUS.  

 Bei wenigen Einwohnern auf großen Flächen lohnt sich oftmals nicht für die Versorger der 

Ausbau mit Glasfaser – Glasfaser – schnelle Verbindung / hohe Kosten! 

Der Landkreis Kusel hat federführend für die Ortsgemeinden der Firma MIUCS den 

Auftrag erteilt die ländliche Struktur zu bearbeitet und zu erkennen wo es noch „weiße 

Flecken“ gibt. Wo ist die Versorgung nicht gewährleistet? 



MICUS hat die Versorger angeschrieben und den Versorgungsstand ermittelt.  

Ein Großteil der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ist überhaupt nicht versorgt 

ist. Land und Bund geben Zuschüsse bis zu 90 % (Bund 9 Millionen, Land 5 Millionen, 

Landkreis den Rest) 

Das Programm, das die Kreisverwaltung favorisiert würde Kosten in Höhe von ca. 18 

Millionen verursachen = Luxusprogramm, d.h. Glasfaser -> Verteiler -> Glasfaser in 

Wohnungen. = 100 Mbit oder höher, aber zu teuer.  

Eher schlicht ist die Variant Glasfaser -> Verteiler -> Kupfer  in die Wohnungen / Häuser, 

wobei  je nach Entfernung die Leistung nachlässt.  

In die Förderung fall die Ortsgemeinde, die noch nicht mit mindestens 30 Mbit versorgt 

sind und die bisherige Versorgung in den nächsten drei Jahren nicht ausbaut! 

Einige Ortsgemeinden wurden in das Förderprogramm des Landkreises nicht 

aufgenommen, da deren Versorger, z.B. INEXIO, versprochen haben, dass diese 

Gemeinden in den nächsten Jahren versorgt werden. Diese Ortsgemeinde müssen auf 

diese Aussagen vertrauen.. 

65 Gemeinden sollen versorgt. Adenbach fällt in das Programm! Die Kosten werden 

umgelegt. Kosten für Adenbach zwischen 10.000,-- € bis 15.000,-- €. -> Investition in die 

Lebensqualität. 

Ob die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sich an den Kosten beteiligen kann 

wird noch geprüft. 

Bis 28.02.2017 müssen die Rückmeldungen die Verbandsgemeindeverwaltung erfolgen.  

 

Beschluss:  

Der Ortsgemeinderat erteilt seine Zustimmung, dass die Ortsgemeinde zur Beteiligung an dem 

kreisweiten Breitbandprojekt des Landkreises Kusel die Aufgabe des Breitbandausbaus gemäß § 

67 Abs. 5 GemO temporär für den Zeitraum des Projektes an die Verbandsgemeinde überträgt. 

 
Der Ortsgemeinderat stimmt außerdem zu, dass die Verbandsgemeinde ermächtigt wird, den 

Landkreis Kusel mit der Durchführung des Breitbandprojektes zu beauftragen. 

 

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen, 

 - Nein-Stimmen, 

 - Stimmenthaltungen.  
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